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Allgemeinverfügung zum „Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen" am 
31. Dezember 2022 und am 01. Januar 2023

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 wird über das vom 
02. Januar bis 30. Dezember bestehende Abbrennverbot hinaus am 31. Dezember 2022
und 01. Januar 2023 im Landkreis Rostock folgendermaßen eingeschränkt:

1) Im Abstand von 200 Metern zu stroh- und reetgedeckten Gebäuden dürfen
keine pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie 2 abgebrannt werden.

2) Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können nach § 46 Ziff. 9 der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) i. V. m. § 41 Abs. 1 Ziff. 16
und Abs. 2 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe
(Sprengstoffgesetz-SprengG) in den derzeit geltenden Fassungen als
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden.

3) Nach§ 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ordne ich die
sofortige Vollziehung der v.,g. Ziff. 1 an.

Begründung: 
Bei pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 handelt es sich um das zum 
Jahreswechsel im Handel erhältliche Kleinfeuerwerk, in dem soviel Energie gespeichert 
ist, dass die Feuerwerkskörper Entfernungen von mehreren Metern überwinden können 
und eine erhebliche Licht-, Rauch-, Druck-, Lärm- und Bewegungswirkungen erzeugen. 

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen gern. § 23 Abs. 2 Satz 2 der 
1. SprengV am 31. Dezember und 01. Januar auch von Personen abgebrannt werden, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 der 1. SprengV kann die zuständige Behörde allgemein oder im 
Einzelfall anordnen, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in der Nähe von 
Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, auch am 31. Dezember 
und am 01. Januar nicht abgebrannt werden dürfen. 

Anlässlich des Jahreswechsels wird eine Vielzahl pyrotechnischer Gegenstände der 
Kategorie 2 abgebrannt.· Immer wieder kommt es dabei zu einem leichtfertigen Umgang 
mit pyrotechnischen Gegenständen und zu einem erheblichen Gefahrenrisiko für 
Personen, aber auch für die beschriebene Bausubstanz. So sind in einer Silvesternacht 
im Landkreises Rostock die Dächer zweier reetgedeckter Restaurants durch einen 
pyrotechnischen Gegenstand in Brand geraten, in dessen Folge die Gebäude vollständig 
zerstört wurden. 

Im Landkreis Rostock befinden sich eine Vielzahl stroh- und reetgedeckter Gebäude, 
deren Dachmaterialien ihrer Natur nach besonders leicht entflammbar sind. Um 
Personen- und Sachschäden zu verhindern, ist die Einhaltung des unter der Ziffer 1 der 
Allgemeinverfügung aufgeführten Abstandsgebots erforderlich. 






